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Personalverordnung1
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Die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) kennt vermutlich jeder in psychiatrischen
Einrichtungen Tätige. Aber es scheint hohe Zeit, sie wirklich zu kennen. 

Anfrage der Bundestagsfraktion der
FDP signalisiert, wie doch recht rat-
los die Bundesregierung die prakti-
sche Handhabung der Psych-PV be-
gleitet. Bedeutsam aber ist die neu-
erliche, klare Bestätigung, dass die
Personalansprüche gemäß Psych-PV
unverändert gelten, und dass „das
Personal nicht anderweitig einge-
setzt werden darf.“

Wenn durch die Kraft des Fakti-
schen „bewiesen“ wird, dass sich
psychische Krankheiten „bestens“
auch nur mit 70% der nach Psych-PV
eigentlich zustehenden Personal-
ausstattung behandeln lassen, dann
wird die Psych-PV Makulatur. Um
den womöglich fatalen Entwicklun-
gen vorzubeugen und der Psych-PV
wieder zu ihrem Zweck zu verhel-
fen, gehört ihre 4. Auflage auf den
Schreibtisch jedes in psychiatri-
schen Einrichtungen Tätigen, auch
wegen der ergänzenden (z.B. bezüg-
lich des DRG-Systems) Hintergrund-
informationen.
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rensischen Abteilungen (für die die
Psych-PV allerdings nur analog he-
rangezogen werden kann). Aus Ab-
teilungen für Psychiatrie und Psy-
chotherapie an Allgemeinkranken-
häusern sind gar Werte von 70% und
60% zu hören. Da kann man nur hof-
fen, dass es sich um seltene Aus-
nahmen handelt.

Gerade für die Abteilungen für
Psychiatrie und Psychotherapie an
Allgemeinkrankenhäusern scheint
die Situation dadurch verschärft,
dass nahezu regelhaft das Abtei-
lungsbudget nicht – wie gemäß
Psych-PV eigentlich zwingend gebo-
ten – gesondert mit den örtlichen
Kostenträgern verhandelt wird. Viel-
mehr scheint weit überwiegend für
die psychiatrischen und somati-
schen Abteilungen eines Hauses ein
Gesamtbudget ohne Abteilungsdif-
ferenzierung verhandelt zu werden.
Das ist insbesondere im DRG-Zeital-
ter widersinnig und kontraproduk-
tiv. Das lädt geradezu ein zur Sub-
ventionierung notleidender somati-
scher Abteilungen aus Mitteln, die
der Versorgung psychisch Kranker
gelten. Kann man das mit psychisch
Kranken machen? Jedenfalls geht
man das Risiko ein, dass die Kran-
kenkassen Budgetanteile, die für die
Versorgung psychisch Kranker ge-
dacht waren, dort aber nicht ange-
kommen sind, zurückfordern.

Die umseitig abgedruckte Ant-
wort von Frau Staatssekretärin
Caspers-Merk für die Bundesregie-
rung vom 07.05.2004 auf eine kleine

Ä rzte und Pflegepersonal wir-
ken emsig an den Stichtags-
erhebungen mit. Allenthalben

aber hört man, dass die Personal-
ansprüche aus der Psych-PV unter-
schritten werden. Repräsentative
Statistiken sind jedoch nicht verfüg-
bar. Die Träger der Fachkliniken für
Psychiatrie und Psychotherapie
scheinen sich zu scheuen, sich ge-
genseitig Einblick zu gewähren,
wohl in der jahrelang trainierten
Hoffnung, in der Konkurrenz am
Ende doch noch einen eigenen Vor-
teil herausschlagen zu können. Und
in der Sorge, die Transparenz über
die eigenen Daten könnte von Kos-
tenträgern gegen sie verwendet
werden (z.B. wenn Overheads die
Psych-PV Personalausstattung ero-
dieren). Abteilungen für Psychiatrie
und Psychotherapie an Allgemein-
krankenhäusern haben vermutlich
das besondere Problem, ihre Perso-
nalausstattung nach Psych-PV nicht
realisieren zu können, weil ein Teil
des Budgets zur Subventionierung
somatischer Abteilungen herange-
zogen wird. Darüber darf verständli-
cherweise nichts in der Öffentlich-
keit geäußert werden. Entsprechend
sind Versuche bisher gescheitert,
auch nur eine anonymisierte ge-
meinsame Statistik ins Leben zu ru-
fen. Die Zahlen werden mehr oder
weniger hinter vorgehaltener Hand
kolportiert. Damit kann man kaum
etwas anfangen. 

Immerhin scheint der Grad der
Erfüllung der Personalansprüche in
Fachkliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie bei 80% zu liegen,
mit besonders ausgeprägter Unter-
deckung des Bedarfs gerade in fo-
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Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
Marion Caspers-Merk 
Parlamentarische Staatssekretärin
Drogenbeauftragte der Bundesregierung
Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Dieter Thomae
11011 Berlin

Berlin, 07. Mai 2004
Schriftliche Fragen im April 2004 
Arbeitsnummern 4/263 und 4/264

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre o.a. Fragen beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 4/263
Wie sieht zur Zeit die Personalausstattung in den stationären psychiatrischen Einrichtungen aus?

Antwort:
Stationäre psychiatrische Einrichtungen werden hinsichtlich ihrer Personalausstattung nicht gesondert vom statistischen
Bundesamt erfasst. Nach den aktuellsten Publikationen des statistischen Bundesamtes waren im Jahre 2001 in Kranken-
häusern mit ausschließlich psychiatrischen oder psychiatrischen und neurologischen Betten insgesamt 4 785 hauptamt-
liche Ärzte beschäftigt. Die Zahl des nichtärztlichen Personals betrug in diesen Einrichtungen 52 793. Für psychiatrische
Abteilungen in Allgemeinen Krankenhäusern wird nicht erfasst, wie viel Personal beschäftigt ist. Für diese Abteilungen wird
lediglich das in der Psychiatrie tätige Pflegepersonal mit 38 450 Pflegenden angegeben.

Frage Nr. 4/264:
Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Personalausstattung in stationären psychiatrischen Einrichtungen trotz der ei-
gentlich vorgegebenen Ausrichtung an der Psychiatrie-Personal-Verordnung seit 1995 rückläufig ist, und wenn ja, welche
Maßnahmen gedenkt sie hiergegen zu ergreifen?

Antwort:
Die in der Antwort zu Frage Nr. 4/264 genannten Zahlen weisen rückläufige Tendenzen auf. Valide Erkenntnisse, dass die
Personalausstattung in stationären psychiatrischen Einrichtungen unzureichend ist, liegen der Bundesregierung nicht vor.
Im Übrigen bedeutet ein Rückgang nicht zwangsläufig, dass die Personalausstattung unzureichend ist. Das der geltenden
Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) zugrunde liegende Konzept der Personalbemessung ist leistungsbezogen, da
sich die Personalbemessung an dem Behandlungs- und Betreuungsbedarf In der jeweiligen Einrichtung orientiert.

Während des Übergangszeitraumes vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1995 haben die psychiatrischen Einrichtun-
gen auf der GrundIage der Psych-PV ihren jeweiligen Personalbedarf umgesetzt. Das bedeutet, dass seit Anfang 1996 die
psychiatrischen  Krankenhäuser in Deutschland, von Ausnahmen abgesehen, die ihnen nach Psych-PV zustehende Perso-
nalausstattung weitestgehend realisiert hatten. Im Rahmen einer bundesweiten Evaluation zur Psych-PV konnte nachge-
wiesen werden, dass sich der Personalbestand zwischen 1990 bis 1995 um 29% erhöht hat. Bei dem zwischenzeitig einge-
tretenen Rücklauf ist zu berücksichtigen, dass die Psych-PV auch zum Ziel hatte, strukturelle Veränderungen in den psy-
chiatrischen Einrichtungen durchzuführen. Ausweislich der amtlichen Begründung war ein Kernpunkt der Psychiatrie-Per-
sonal-Verordnung, dass die psychiatrischen Einrichtungen personell so auszustatten sind, dass es ihnen möglich wird, über
ein „qualifiziertes Enthospitalisierungsprogramm” eine große Zahl von Patienten, die bisher als krankenhausbehandlungs-
bedürftig angesehen wurden, aus dem Krankenhaus zu entlassen. Als Voraussetzung für eine angemessene Betreuung die-
ser Patientengruppe wurde der Ausbau des komplementären Bereiches genannt. In psychiatrischen Einrichtungen wurden
ausweislich der Daten des statistischen Bundesamtes zwischen 1995 und 2001 rd. 9 400 Betten abgebaut. 

Durch die GKV-Gesundheitsreform 2000 wurde auch für die Zukunft sichergestellt, dass die Vertragsparteien auch bei der
Vereinbarung des Erlösbudgets die Vorgaben der Psych-PV zu berücksichtigen haben. Zudem wurde klargestellt, dass in
diesen Fällen das Personal nicht anderweitig eingesetzt werden darf. Auch von der Einführung des neuen Krankenhausver-
gütungssystems ist keine Änderung zu erwarten, da die betroffenen Einrichtungen von dem neuen Entgeltsystem ausge-
nommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Caspers-Merk

Antwort des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Soziale Sicherung 

auf eine kleine Anfrage 

der Bundestagsfraktion der FDP
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